
zes der Bundesrepublik - mal ja, mal nein, mal heute, mal mor
gen, mal später - lassen wir uns endlich diese leidliche Diskus
sion beenden. Es liegt ein konkreter Antrag vor. Beschließen wir 
diesen Antrag heute,

(Beifall bei Bündnis 90/Grüne, F.D.P., PDS und SPD)

und ich hoffe daß auch mein Ergänzungsvorschlag Zustimmung 
findet.

Lassen Sie mich noch etwas aus der „Für Dich“ zitieren, und 
zwar, daß eine freie Entscheidungsmöglichkeit für die Frau, ob 
sie eine Schwangerschaft austrägt oder nicht, erst in knapp 
25 Ländern der Erde gesetzlich geregelt ist. Es sind bis auf weni
ge Ausnahmen solche Staaten, die in den letzten 20 Jahren libe
rale, fortschrittliche Gesetze der Fristenregelung geschaffen ha
ben. Vor allem durch Aktivitäten der Frauenbewegung. Ich glau
be, es würde der bundesdeutschen Regierung gut zu Gesicht ste
hen, im Vereinigungsprozeß eine liberale und humane gesetzli
che Regelung zu finden. - Danke.

(Beifall bei SPD, Bündnis 90/Grüne, PDS, F.D.P.)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Danke schön. - Zu diesem Thema hat der Herr Ministerpräsi
dent um das Wort gebeten.

(Raunen im Saal)

Ministerpräsident de Maiziere:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich hoffe, Sie ver
argen es mir nicht, selbst wenn ich das Raunen höre, daß ich zu 
diesem Thema mich äußere, obwohl ich auch der Meinung bin, 
daß dies vordergründig ein Thema der Frauen und nicht wie bis
her Gegenstand einer Männerpolitik sein sollte.

(Beifall bei der SPD und Bündnis 90/Grüne)

Zweitens: Um mein abschließendes Votum zu verstehen, las
sen Sie mich meine persönliche Meinung zu der Frage sagen. Ich 
bin der Auffassung, daß die Frage des Schwangerschaftsabbru
ches im wesentlichen eine moralische und soziale Frage ist, die 
nach den dort geltenden Kriterien zu entscheiden ist, und nicht 
eine rechtliche Frage.

(Beifall bei CDU/DA)

und zwar auch aus rechtlichen Gründen, weil es schon immer 
problematisch war, wenn in einer Rechtsnorm sowohl Objekt als 
auch Subjekt zusammenfallen.

Sie wissen, daß diese Diskussion in der Bundesrepublik seit 
Jahren im Gange ist und offensichtlich dort zu keiner Klärung 
geführt hat. Es gibt auch dort CDU-Mitglieder, wenn ich nur an 
die Frau Präsidentin Süssmuth denke, die in den letzten Wochen 
mit einer bestimmten Auffassung hervorgetreten ist, die Straf
gewähr aus dieser Problematik herauszunehmen. Ich bedaure es 
außerordentlich, daß dieses schwierige Thema - und da dürften 
wir uns alle einig sein - zum Wahlkampfthema zu verkommen 
droht.

(Beifall bei CDU/DA)

Lassen Sie es mich nun von einer - entschuldigen Sie, daß ich 
das jetzt einfach tun muß - pragmatischen Seite sehen.

Mit der Mehrheit dieses Hauses haben wir beschlossen, ge
mäß Artikel 23 zum Geltungsbereich des Grundgesetzes beizu
treten das heißt letztendlich Übernahme des Rechtsbestandes 
soweit nicht im Einigungsvertrag ausgehandelt wird, daß dies 
nicht sein soll. Unser Auftrag ist der Schutz der Rechte und In
teressen der Bürger in den zukünftigen fünf Ländern des geein
ten Deutschlands und des Teils von Berlin.
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In den Einigungsvertragsverhandlungen ist gesichert, daß die 
bei uns bestehende Regelung soweit fortbestehen soll, und die 
Frage, ob zwei Jahre oder länger, das ist so nicht richtig darge
stellt, sondern es wird zu einer Protokollnotiz kommen - so ist 
der jetzige Verhandlungsstand -, daß es für eine Übergangszeit 
gilt, bis gemeinsam eine befriedigendere Lösung gefunden wor
den ist.

Wenn wir allerdings jetzt dem Antrag der F.D.P.-Fraktion fol
gen, würden wir auf die Verhandlungsführung einen solchen 
Zwang ausüben, daß dieser Kompromiß, der gefunden werden 
könnte, nicht mehr findbar wäre und damit letztendlich

(Frau Wegener, PDS: Das ist Stimmungsmache!)

damit tatsächlich eine Hürde für den Einigungsvertrag entste
hen würde, die wir alle, auch diejenigen, die in der vorvergange
nen Nacht den Beschluß gefaßt haben,... Dort ist als Bedingung 
genannt die drei, die immer wieder genannt worden sind, näm
lich Einigungsvertrag, 2 + 4, Länderbildung. Ich habe ausdrück
lich die Bitte, eine Entscheidung zurückzustellen und in den 
Ausschüssen zu prüfen. Die Verhandlungen werden mit Sicher
heit, so ist mir bekannt, heute nicht zu Ende gehen, sie werden 
dann in der nächsten Woche zum Einigungsvertrag fortgesetzt 
werden.

(Zuruf: Wenn Sie zu Ende gehen, was machen wir dann?)

(Unruhe im Saal)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Herr Ministerpräsident! Wie zu sehen ist, gibt es eine Anfrage. 
Gestatten Sie? Herr Abgeordneter Gysi, bitte.

Dr. Gysi (PDS):

Herr Ministerpräsident! Aus Ihrer Tätigkeitszeit als Anwalt - 
würden Sie mir zustimmen, daß beim Wohnortprinzip derartig 
viele juristische Probleme auf Ärzte, Schwestern und so weiter 
zukommen und alle diese Fragen, die hier schon angeschnitten 
worden sind, mit Nebenwohnsitz, Scheinwohnsitz und so weiter, 
daß das wirklich auch die unpraktikabelste Lösung ist? Würden 
Sie mir auch zustimmen hinsichtlich der Frage, die vorhin ge
stellt worden ist, daß es sehr wohl diskutabel ist, wann ein Men
schenleben beginnt und ob nicht die Frau auch das Recht hat, 
über ihren eigenen Körper zu entscheiden, natürlich mit Bera
tung und so weiter, und daß vielleicht das Schicksal ungewollter 
Kinder nicht das günstigste ist, was man sich vorstellen kann.

Ministerpräsident de Maiziere:

Herr Kollege! Zum einen haben Sie, glaube ich, meinen Ew 
gangsstandpunkt, in dem ich sagte, daß es nicht ein Problem des 
Strafrechts sein sollte, sondern andere Regelung sein sollte, sehr 
wohl vernommen. Insofern brauche ich die letzte Frage, glaube 
ich, nicht zu beantworten.

Was das Wohnortprinzip anbelangt: Meine anwaltliche Erfah
rung reicht dahin, daß jede rechtliche Regelung unterlaufen 
werden kann, sonst wären nämlich Anwälte arbeitslos.

(Heiterkeit und Beifall)

Es sei denn, sie machen redliche Verträge, nicht?

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Noch eine Anfrage. Bitte schön.

Frau Krehl (SPD):

Herr Ministerpräsident! Sehen Sie eigentlich eine praktische 
Lösung für das Wohnortprinzip in Berlin?

(Unruhe im Saal und Beifall)


